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Einleitung 

„Die Idee der Arbeitspause ist eigentlich fast wichtiger als die Pause selber. Wenn 
der Arbeitnehmer spürt, dass die Pause Ausdruck ist der ehrlichen Anteilnahme der 
Betriebsleitung an seinem Wohlbefinden und seiner Gesundheit, dann wird er positiv 
reagieren und ein vermehrtes Interesse für seine Arbeit zeigen.“1  

 

I. Ausgangspunkt 
Das vorbenannte Zitat bringt die Wichtigkeit der Pause für den betrieblichen Ge-
sundheitsschutz der Arbeitnehmer zum Ausdruck. Denn die menschliche Arbeits-
kraft gehört zu einem wichtigen Gut des Einzelnen, dessen Erhaltung und Förderung 
höchste Priorität besitzen. Die persönliche Leistungsfähigkeit der einzelnen Beschäf-
tigten ist andererseits aber auch von allergrößter Wichtigkeit für die Produktivität im 
betrieblichen Geschehen. Aufgrund des Grundrechts aus Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG wird 
der Gesetzgeber diesbezüglich in die Pflicht genommen hinreichende arbeitsschutz-
rechtliche Pausenvorschriften zu schaffen, um eine angemessene Pausengestaltung 
zu ermöglichen.  

Die Einschaltung von Erholzeiten in Form von Pausen stellt einen wichtigen 
Beitrag zur menschengerechten Arbeitsgestaltung dar. In seinen fundamentalsten 
Lebensprozessen ist der menschliche Organismus auf die rhythmisch alternierende 
Folge von Leistung und Erholung eingestellt, um die verausgabte Energie zu restitu-
ieren. Richtig verteilte Pausen schieben die Ermüdung hinaus oder unterdrücken sie 
gänzlich und haben ganz „nebenbei“ auch den ökonomischen Effekt die Produktion 
zu steigern. Dabei sind aber nicht nur Dauer und Lage zu gewährender Pausen von 
Bedeutung, sondern vor allem die Schaffung einer angemessenen Pausengestaltung 
durch den Arbeitgeber.   

Gerade auch in der heutigen Arbeitswelt erscheint aus arbeitswissenschaftlicher 
Sicht die Schaffung einer angemessenen Pausengestaltung besonders wertvoll. Wäh-
rend früher mit der Einschaltung von Pausen vor allem die durch eintretende Ermü-
dungserscheinungen verlustig gegangene Körperkraft wieder gewonnen werden soll-
te sind heutzutage komplexere Betrachtungen anzustellen. Denn die Globalisierung 
von Wirtschaftsprozessen, der technologische und organisatorische Strukturwandel 
in den Betrieben und die dauerhafte Verwandlung des Arbeitsmarktes in einen „Käu-
fermarkt“ haben die Konditionen abhängiger Erwerbsarbeit gründlich verändert.2 Die 
Veränderungen schlagen sich in einem Wandel des Spektrums arbeitsbezogener Be-
lastungen nieder. Zentralerweise zeichnet sich dieser Strukturwandel durch eine 
Tendenz der Zunahme psychischer und psychosozialer Belastungen (wie z.B. hohes 
und fremdbestimmtes Arbeitstempo, Termin- und Leistungsdruck, monotone Tätig-
keiten, Abnahme von Handlungs- und Gestaltungsspielräumen) aus.3 Unerwarteter-

                                                           
1  Oesch, Die Arbeitspause im Betrieb, S. 2. 
2  Lenhardt/Priester, WSI-Mitteilungen 9/2005, 491, 491. 
3  Oppolzer, Gute Arbeit 4/2006, 20, 22; Lenhardt/Priester, WSI-Mitteilungen 9/2005, 491 f. 
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weise sind aber die traditionellen Belastungsfaktoren, namentlich körperliche Belas-
tungen und Umgebungsbelastungen, die häufig schon als obsolet betrachtet  worden 
sind, wieder im Vormarsch und bestehen somit tendenziell fort.4  

Weiterhin kommt hinzu, dass sich zumindest bei der Vollzeitbeschäftigung seit 
Mitte der 90er Jahre der Trend der Arbeitszeitreduzierung umgekehrt hat und damit 
die wöchentliche Arbeitsdauer wieder ansteigt (zeitliche Ausdehnung, Extensität). 
Auch ist zu berücksichtigen, dass parallel zum Anstieg der wöchentlichen Arbeits-
dauer eine zunehmende Häufung von starkem Termin- und Leistungsdruck zu beo-
bachten ist, so dass die Belastungsfaktoren auch intensiviert werden (Intensität der 
Belastung).5 Dies gilt auch für die im Bereich der Arbeitszeit zunehmende Flexibili-
sierung, so dass Dauer und Lage der Arbeitszeit ungleichmäßig variieren können. 
Diese stark ausgeprägte Variabilität ist mit einem erhöhten Niveau gesundheitlicher 
Störungen (z.B. des Schlafs oder des Verdauungssystems) und psychosozialen Be-
einträchtigungen (in den Bereichen Freizeit, Partnerschaft, Familie) verknüpft.6  

Schließlich ist auch außerhalb der betrieblichen Leistungsanforderungen zu be-
rücksichtigen, dass im Rahmen des demographischen Wandels die Zahl der älteren 
Menschen aufgrund der gestiegenen Lebenserwartung zunimmt, während die Anzahl 
der jüngern Menschen aufgrund geburtenschwacher Jahrgänge sinkt.7 Aufgrund der 
gestiegenen Anzahl älterer Mitarbeiter muss die Notwendigkeit von Erholungspau-
sen berücksichtigt werden, die zum einem mit dem Alter und zum anderen in Ab-
hängigkeit vom Ausmaß der körperlichen Belastung steigt. Ältere Mitarbeiter benö-
tigen mehr Pausen, um sich von Belastungen zu erholen, als ein jüngerer.8 Dies ver-
langt nach einer altersgerechten Pausengestaltung. 

Die Betrachtung des Schutzes der Sicherheit und der Gesundheit der Arbeitneh-
mer durch Pausengestaltung ist nicht nur auf die nationalen Vorschriften beschränkt. 
Vielmehr ist auch auf europäischer Ebene die Pausengestaltung thematisiert worden 
und zum Regelungsgegenstand vor allem von Richtlinien gemacht worden. Denn 
diese europäischen Vorgaben waren in das deutsche Arbeitsschutzrecht umzusetzen. 
Angesichts der erheblichen Tragweite der Problematik der Pausengestaltung als ein 
wichtiges Instrument zur menschengerechten Gestaltung der Arbeit ist deshalb eine 
eingehende Betrachtung erforderlich, die aufgrund der strukturellen Veränderungen 
in den betrieblichen Leistungsanforderungen und persönlichen Leistungsvorausset-
zungen in der heutigen Arbeitswelt nichts an ihrer Bedeutung eingebüßt hat. Denn 
die Pausengestaltung stellt für den Arbeitgeber ein wichtiges Gestaltungselement 
innerhalb der betrieblichen Arbeitsbedingungen dar, um den Schutz der Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitnehmer gewährleisten zu können. 

                                                           
4  Ilmarinen/Tempel, Arbeitsfähigkeit 2010, S. 26 f.; Oppolzer,WSI-Mitteilungen 6/2006, 321, 

324. 
5  Lenhardt/Priester, WSI-Mitteilungen 9/2005, 491, 493 f.; Oppolzer, Menschengerechte Ge-

staltung der Arbeit durch Erholzeiten (Kurzpausen), Arbeitswissenschaftliches Gutachten, 
gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung (Projekt-Nr. S-2006-828-4), S. 16 f, im Internet 
veröffentlicht unter: http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006-828-4-1.pdf. 

6  Lenhardt/Priester, WSI-Mitteilungen 9/2005, 491, 494. 
7  Oppolzer, Gute Arbeit 4/2006, 20, 22. 
8  Ilmarinen/Tempel, Arbeitsfähigkeit 2010, S. 251; Oppolzer,WSI-Mitteilungen 6/2006, 321, 

324 f. 
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II. Untersuchungsverlauf 
Um eine eingehende Betrachtung der Pausengestaltung zu ermöglichen sind zunächst 
in einem ersten Kapitel die arbeitswissenschaftlichen Grundlagen der Pausenfor-
schung zu erläutern, um Verständnis zu vermitteln, dass für spätere rechtliche Frage-
stellungen von Bedeutung sein wird. Hierbei ist auch die besondere Bedeutung von 
Kurzpausen herauszuarbeiten.  

Auf europäischer Ebene sind die Richtlinie über die Durchführung von Maß-
nahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeit-
nehmer bei der Arbeit 89/391/EWG am 12. Juni 1989 und die Richtlinie über be-
stimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung 93/104/EG am 23. November 1993 verab-
schiedet worden. Hiermit legte der europäische Gesetzgeber Mindestvorschriften 
fest, um eine Verbesserung des Schutzes der Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmer zu verbessern. Dabei statuiert die Rahmenrichtlinie, als Grundrichtlinie des 
betrieblichen Arbeitsschutzes, allgemeine Regelungen für den Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutz der Beschäftigten, die auch für die Arbeitzeitrichtlinie gelten. Da 
diese beiden Richtlinien in nationales Recht umzusetzen waren, geht es in einem 
weiteren Kapitel zunächst darum, die arbeitszeitrechtliche Kompetenzgrundlage her-
auszuarbeiten, um sodann Rückschlüsse auf die Auslegung der Begriffe Sicherheit 
und Gesundheit der Arbeitszeitrichtlinie schließen zu können. Dabei sind auch die 
auf internationaler Ebene erlassenen Regelungen zu erörtern, da auch diese Einfluss 
auf die Arbeitszeitrichtlinie, hier für die Begriffsauslegung, ausgeübt haben. In die-
sem Zusammenhang ist insbesondere auf das ILO-Übereinkommen Nr. 155 einzuge-
hen. 

Im Anschluss daran sind die Leitbilder der Arbeitszeitrichtlinie und der Rah-
menrichtlinie zu besprechen, sowie das Zusammenwirken beider Richtlinien heraus-
zuarbeiten, um das Wirkungsgefüge der Richtlinien auf europäischer Ebene zu erör-
tern. 

Sodann soll in einem gesonderten Abschnitt eine Fokussierung speziell auf die 
Pausenvorschriften der Arbeitszeitrichtlinie zum Schutze der Sicherheit und Gesund-
heit der Arbeitnehmer erfolgen. Dabei ist zunächst auf Art. 4 RL 93/104/EG einzu-
gehen, der eine allgemeine Pausenvorschrift statuiert und für alle Arbeiten gleich 
gilt. Es soll insbesondere der begriffliche Umfang der Ruhepause und der Angemes-
senheit durch Auslegung geklärt werden. Besonderes Augenmerk ist jedoch auf die 
Verpflichtung des Arbeitsgebers zur Pausengestaltung zu legen. Hier wird, wie zu 
sehen sein wird, eine Organisationspflicht statuiert. Auch sind hier die Flexibilisie-
rungsmöglichkeiten durch Art. 17 RL 93/104/EG kurz darzustellen. 

Im Anschluss daran ist auf die Auslegung von Art. 13 RL 93/104/EG einzuge-
hen, der eine besondere Bedeutung im Rahmen der Pausengestaltungspflichten ein-
nimmt, wenn die Arbeit nach einem bestimmten Rhythmus gestaltet wird. 

Es ist auch auf die spezifischen Vorschriften für Pausen bzw. Lenkzeitunterbre-
chungen für das Fahrpersonal im internationalen Bereich einzugehen. Denn hier las-
sen sich Rückschlüsse in Bezug auf allgemeine Fragen ziehen.    

Schließlich sollen auch gesetzliche Regelungen anderer Mitgliedstaaten in die 
Analyse einbezogen werden. 
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Die nähere Untersuchung von Art. 4 und Art. 13 RL 93/104/EG bilden sodann 
den Grundstein für das folgende Kapitel der nationalen Pausenvorschriften und der 
Prüfung der Umsetzung der europäischen Vorgaben in nationales Recht. Hierbei ist 
vor allem auf die zentrale Pausenvorschrift in § 4 des ArbZG einzugehen, der die 
Festlegung bestimmter Mindestruhepausen festlegt. Die mit § 4 ArbZG relevanten 
rechtlichen Fragestellungen sollen erläutert werden. Dabei soll insbesondere eine 
Auseinandersetzung mit dem nicht definierten Begriff der Ruhepause sowie mit den 
Anforderungen, die § 4 ArbZG aufstellt, erfolgen. Besonders soll auch hier wieder 
auf die Pausenorganisationspflicht des Arbeitgebers eingegangen werden. Bei der 
Prüfung der Umsetzung der europäischen Vorgaben ist zunächst danach zu fragen, 
ob der deutsche Gesetzgeber durch § 4 ArbZG und weiteren nationalen Regelungen 
seiner Pflicht zur ordnungsgemäßen Umsetzung der Arbeitszeitrichtlinie in Bezug 
auf die Pausengewährung nachgekommen ist. Sollte sich diesbezüglich ein Umset-
zungsdefizit ergeben, so muss geprüft werden, ob mittels einer richtlinienkonformen 
Auslegung den europäischen Vorgaben in Bezug auf die Pausengestaltung zur vollen 
Wirksamkeit verholfen werden kann, um Sinn und Zweck der Arbeitszeitrichtlinie 
hinreichend Rechnung tragen zu können. 

Auch hier ist auf die Besonderheiten der Pausengestaltung für das Fahrpersonal 
einzugehen. 

Nachdem die rechtlichen Grundlagen der Pausengestaltung herausgearbeitet 
wurden, ist auf die Durchsetzung der Pausenvorschriften in der betrieblichen Praxis 
näher einzugehen. Denn allein das Bestehen entsprechender arbeitsschutzrechtlicher 
Verpflichtungen reicht hier nicht aus, um den Schutz der Sicherheit und Gesundheit 
der Arbeitnehmer hinreichend zu gewährleisten. Vielmehr ist in der betrieblichen 
Praxis von einem erheblichen Umsetzungsdefizit in Bezug auf Arbeitsschutznormen 
auszugehen.  

Deshalb ist in einem weiteren Kapitel die Durchsetzung der Pausengestaltungs-
pflichten durch die Arbeitsschutzbehörden zu untersuchen. Im Anschluss daran ist in 
einem gesonderten Kapitel die individualrechtliche Rechtsdurchsetzung durch die 
Beschäftigten zu hinterfragen. 

Da als Adressat für die Pausengestaltung aber vornehmlich der Arbeitgeber in 
Betracht kommt, der eine auf den jeweiligen Betrieb abgestimmte Pausenregelung zu 
etablieren hat, erscheint der Rückgriff auf die Mitbestimmungs- und Beteiligungs-
rechte des Betriebsrates besonders geeignet, da es dem Betriebsrat aufgrund seiner 
größeren Sachnähe, unter Berücksichtigung der betrieblich auftretenden Gefahren 
und Gefährdungen, eher möglich sein wird, eine effektivere Durchsetzung der jewei-
ligen Arbeitsschutzvorschriften zu ermöglichen. Deshalb sind in dem letzten Kapitel 
die Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrates zu erörtern. Neben 
dem Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG sind vor allem die Mitbe-
stimmungsrechte aus §§ 87 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 7 BetrVG zu untersuchen, die gera-
de bei der Pausengestaltung eine Mitwirkungspflicht des Betriebsrates statuieren. 
Dabei sind gerade bestimmte Arbeitsschutzvorschriften auf die Mitwirkung des Be-
triebsrates angewiesen. 

Des Weiteren soll auch die Ausübung der vorgenannten Mitbestimmungsrechte 
untersucht werden und auf die Folgen der Missachtung dieser Mitbestimmungsrechte 
durch den Arbeitgeber eingegangen werden. 
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Neben den vorgenannten Mitbestimmungsrechten stehen dem Betriebsrat noch 
Informations-, Beratungs- und Überwachungsrechte zu, die die Durchsetzungsmög-
lichkeiten der Arbeitsschutzvorschriften vervollständigen und somit auch zu einer 
Verbesserung des Schutzes der Gesundheit und der Sicherheit der Arbeitnehmer bei-
tragen. 

Da in der heutigen Arbeitswelt eine Zunahme der verschiedenen Belastungs-
strukturen zu verzeichnen ist und Pausengestaltung einen wichtigen Beitrag zum 
Schutze der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigen darstellt, hat die Aktualität 
der Beurteilung damit zusammenhängender Fragestellungen nicht an Bedeutung ver-
loren.              
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1. Kapitel: Arbeitswissenschaftliche Grundlagen 

I. Die historische Entwicklung der modernen 
Arbeitspause  
Zunächst einmal soll die historische Entwicklung zur Herausbildung der modernen 
Arbeitspause betrachtet werden, um ein Verständnis dafür zu entwickeln, woher die 
Forderung nach einer angemessenen Pausengestaltung eigentlich kommt.  

Die Beschränkung des Arbeitstages war eine der ersten und wichtigsten Forde-
rungen der Arbeiterbewegung. Die überlangen Arbeitszeiten zu Beginn der indus-
triellen Revolution führten zu Gesundheitsschädigungen und zu frühzeitigem Ver-
schleiß der Arbeitskraft.9 Um dem Raubbau an der Gesundheit der Arbeitnehmer 
entgegenzuwirken, sind zahlreiche Arbeitzeitverkürzungen vorgenommen worden.  

Mit dem Übergang zum modernen industriellen Kapitalismus erhöhte sich aber 
die Arbeitsintensität. Die Arbeitszeit sollte ökonomischer genutzt werden, weshalb 
man beispielsweise versuchte Leerzeiten und willkürliche Pausen zu verringern. 
 

1. Das Taylor’sche System 

Die Rationalisierung und Ökonomisierung der in den Industriebetrieben noch vor-
herrschenden Handarbeit erfuhr große Fortschritte durch Frederick W. Taylor, der als 
Vater des „scientific management“, der wissenschaftlichen Betriebsführung gilt. 
Taylor stellte sich die Aufgabe, die Leistungen der menschlichen Arbeitskräfte zu 
steigern.10 Durch Beobachtung und Zerlegung von Arbeitsabläufen, deren Zeitstu-
dien und Eliminierung von unnützen Bewegungen entwickelte Taylor für jeden Ar-
beitsablauf die „one best way“ Methode. Als Resultat sollten möglichst ökonomische 
Abläufe hervorgehen, ohne Überforderung des Arbeitnehmers durch Übermüdung, 
Überlastung oder zu hohes Arbeitstempo. Um eine ausreichende Erholung zu ge-
währleisten, wurden deshalb auch Erholungspausen in den Arbeitsprozess einkalku-
liert.11 Taylor begreift die Arbeitspause als eine der vielen Möglichkeiten, maximale 
Leistung zu erzielen.  

Die Industrierevolution, die durch Taylor beeinflusst worden war, hatte jedoch 
den Menschen vergessen. Die wissenschaftliche Betriebsführung ging von rein logi-
schen und wirtschaftlichen Voraussetzungen aus, berücksichtigte aber nicht die indi-
viduellen psychischen und sozialen Gegebenheiten. 
 

                                                           
9  Buschmann/ Ulber, ArbZG, S. 35. 
10  Hentze/ Kammel, Personalwirtschaftslehre 1, S. 10. 
11  Amon-Glassl, Betriebliche Gesundheitsförderung, S. 22 ; Hettinger/Wobbe, Arbeitswissen-

schaft, S. 23 
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2. Human-Relations-Bewegung 

Der einseitigen technischen Betrachtungsweise folgte deshalb die Human-Relations-
Bewegung als Gegenbewegung. 1927 bis 1932 wurden in den Hawthorne-Werken 
der Western Electric Company unter der Leitung der Professoren Mayo und 
Roethlisberger verschiedene Studien durchgeführt, unter anderem auch Studien, in 
denen man den Einfluss von Pausen auf die Produktion untersuchen wollte. Als sich 
die Arbeitsleistung als unabhängig von den Pausen erwies, vermutete man, dass die 
Leistungssteigerungen im Zusammenhang mit gruppendynamischen Prozessen ste-
hen müssen. Es gewannen die sozialen Bedürfnisse an Bedeutung. Der Mensch als 
motiviertes Gruppenwesen wurde entdeckt. Die Tatsache, dass alleine die Teilnahme 
an einem Experiment bereits Einfluss auf das Verhalten der Versuchsperson hat, 
wird in der Literatur als Hawthorne-Effekt bezeichnet.12  

Die Untersuchungen wurden als Widerlegung des Taylorismus gewertet. Denn 
die wissenschaftliche Betriebsführung ging von einem Menschenbild aus, der nur 
Existenz- und Sicherheitsbedürfnisse hat. Die Human-Relations-Bewegung zeigt 
aber auf, dass auch die sozialen Bedürfnisse von entscheidender Bedeutung für die 
Produktivität sind. 

In diesem Zusammenhang ist die soziale Bedeutung der Pausen herausgearbeitet 
worden, die über die physischen Effekte der Erholungspausen hinausgingen. Dieser 
Gesichtspunkt ermöglichte eine andere Interpretation in der Weise, dass die Einfüh-
rung von Erholungspausen das Interesse der Unternehmensleitung an der Gesundheit 
und dem Wohlergehen des Arbeiters widerspiegelte. Darüber hinaus gaben die Pau-
sen den Arbeitern die Möglichkeit, zusammenzukommen und sich zu unterhalten. 
Der Sinn der Pausen wird deshalb weitgehend durch die jeweiligen sozialen Verhält-
nisse bestimmt.13 
 

3. Arbeitsphysiologie 

Die Arbeitsphysiologie wurde erstmals inhaltlich näher von Lehmann umschrieben, 
als die Lehre, die sich damit beschäftigt, größtmögliche Erträge ohne Gesundheits-
schädigung der Arbeiter zu erzielen. Dabei sollte die Arbeit an den Menschen ange-
passt werden.14 Im Gegensatz zum Taylorismus, der den Menschen dazu zwang sich 
an die ändernden Gegebenheiten, insbesondere an die technischen Veränderungen, 
anzupassen. 

Die Forschungen anhand medizinisch-physiologischer Parameter bezogen sich 
auch auf die physiologische Notwendigkeit der Arbeitspause zur Regeneration des 
menschlichen Organismus. 

Kraeplin als Begründer der systematischen Arbeitsuntersuchungen erstellte gra-
phische Arbeitskurven als Maß für die geistige Leistungsfähigkeit im zeitlichen Ver-
lauf, um aus den Schwankungen Aussagen für die günstigste Pause zu gewinnen. 
                                                           
12  Sperling, Pause als soziale Arbeitszeit, S. 54 f.; Amon-Glassl, Betriebliche Gesundheitsför-

derung, S. 24. 
13  Sperling, Pause als soziale Arbeitszeit, S. 54 f. 
14  Amon-Glassl, Betriebliche Gesundheitsförderung, S. 23. 
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Graf setzte die Arbeiten unter dem Titel „lohnende Pause“ fort. Er fand heraus, dass 
für ein optimales Leistungsergebnis nicht nur die Länge der Pause, sondern auch die 
zeitliche Lage und Aufteilung eine entscheidende Rolle spielen. Außerdem bestätigte 
er die von Kraeplin festgestellte positive Vorauswirkung bei Aussicht auf eine be-
vorstehende Pause.15 
 

4. REFA als deutsche Antwort auf den Taylorismus 

Nach dem 1.Weltkrieg wurde der „Ausschuss für wirtschaftliche Fertigung (AWF)“ 
gegründet mit dem Ziel, die Methoden der „wissenschaftlichen Betriebsführung“ an 
die deutschen Verhältnisse anzupassen. Im Jahre 1924 wurde der „ Reichsbund für 
Arbeitszeitermittlung“ (später „Reichsausschuss für Arbeitsstudien“) gegründet, eine 
einheitliche Methodik des Arbeits- und Zeitstudiums zu entwickeln.16 Im Rahmen 
der Arbeitsbewertung geht man nicht mehr von einer Höchstleistung, sondern von 
einer Normalleistung aus.17 So wurde Erholungszeit, bestehend aus Sollzeiten für das 
infolge der Tätigkeit notwendige Erholen des Menschen, als prozentualer Zuschlag 
zur Grundzeit ermittelt und zugeschlagen.18        

 

II. Pausen in der arbeitswissenschaftlichen Forschung 
Für das bessere Verständnis der sich im Rahmen mit der Pausengestaltung ergeben-
den rechtlichen Problematiken ist ein Blick in die arbeitwissenschaftliche Pausenfor-
schung unerlässlich. Ziel ist es hier einen Überblick über die Zusammenhänge zwi-
schen Pausen und dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz zu geben, damit die 
rechtlichen Problematiken besser nachvollzogen werden können. Die im Folgenden 
zu behandelnden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse zur Pausengestaltung im 
Hinblick auf eine menschengerechte Gestaltung der Arbeit haben auch in die Recht-
sprechung des BAG Eingang gefunden.19 
 

1. Das Belastungs- und Beanspruchungskonzept  

Die betriebliche Leistungserstellung mit ihren Arbeitsanforderungen und Arbeitsbe-
dingungen beansprucht in vielfältiger Weise den arbeitenden Menschen. Die Belas-
tungen als objektive, von außen her auf den Menschen einwirkende Größen und Fak-

                                                           
15  Sperling, Pause als soziale Arbeitszeit, S. 49. 
16  Martin, Menschengerechte Arbeitsgestaltung, S. 27. 
17  Hettinger/ Wobbe, Arbeitswissenschaft, S. 626. 
18  REFA, Methodenlehre Teil 2 Datenermittlung, S. 44;  
19  vgl. Urteil des BAG vom 13.10.2009, AP Nr. 4 zu § 2 ArbZG Rn. 41, wo ein belastungsna-

her Ausgleich durch eine häufige Kurzpausengestaltung in den gesetzlich vorgesehenen Fäl-
len gefordert wird. 
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toren20 führen im Menschen zu einer Beanspruchung. Beanspruchungen sind dabei 
die subjektiven Folgen derartiger Belastungen im Menschen und auf den Men-
schen.21  

Die Wirkung einer Belastung, und damit die Größe der Beanspruchung, ist dabei 
nicht allein von der jeweiligen Belastungssituation abhängig, sondern auch von den 
persönlichen Voraussetzungen des Einzelnen (persönliches Leistungsangebot). Das 
persönliche Leistungsangebot wird unter den Aspekten der Leistungsbereitschaft und 
Leistungsfähigkeit betrachtet (als Leistungsdeterminanten).22 Die Leistungsfähigkei-
ten, als strukturelle Merkmale der Person, umfassen dabei die körperlichen Leis-
tungsvoraussetzungen, wie Konstitution, Allgemeinzustand, tätigkeitsbezogene 
Tauglichkeit, wie Sinnestüchtigkeit, und die im Laufe des (Berufs-)Lebens erworbe-
nen Leistungsvoraussetzungen, wie Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten, Übungs- 
und Trainingsgrad.23 Die Leistungsbereitschaften, als steuernde und antriebsbezoge-
ne Merkmale, sind die Antriebe eines Menschen, die ihn dazu veranlassen, sich mit 
der Arbeit und der Umwelt auseinanderzusetzen. Diese psychologischen und physio-
logischen Merkmale sind beispielsweise Motivation und die mit der Tagesrhythmik 
variierende Leistungsbereitschaft.24 

Nach gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen hängt die Größe der 
Beanspruchung, abgesehen von den eben genannten Faktoren, von der Größe der 
Belastung ab, wobei die Größe der Belastung wiederum durch die Dauer sowie Höhe 
oder Intensität der Belastung determiniert wird.25  

Erschwerend kommt noch hinzu, dass die Arbeitswelt der Beschäftigten regel-
mäßig nicht nur durch eine Arbeitsbelastung gekennzeichnet ist, sondern je nach Tä-
tigkeit und Arbeitsumgebung verschiedene weitere Belastungen treten.26 So können 
beispielsweise neben Belastungen aus Dauer und Lage der Arbeitszeit noch weitere 
Belastungen wie körperliche Belastungen, Belastungen durch Umgebungseinflüsse 
(z.B. Lärm, Schadstoffe) und psychische Belastungen (z.B. Monotonie, hohes Ar-
beitstempo) hinzutreten. Solche kombinierten Mehrfachbelastungen stellen deshalb 
den Regelfall der Arbeitswelt dar. 
 

                                                           
20  Frieling/Sonntag, Arbeitspsychologie, S. 193; Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 31; Amon-

Glassl, Betriebliche Gesundheitsförderung, S. 48 
21  Martin, Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung, S. 36; REFA Methodenlehre 

der Betriebsorganisation, Grundlagen der Arbeitsgestaltung, S. 32. 
22  REFA, Grundlagen der Arbeitsgestaltung, S. 29; Hardenacke/Peetz/Wichardt, Arbeitswis-

senschaft, S. 270; Martin, Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung, S. 37; 
Frieling/Sonntag, Arbeitspsychologie, S. 194.  

23  REFA, Grundlagen der Arbeitsgestaltung, S. 27. 
24  Martin, Grundlagen der menschengerechten Arbeitsgestaltung, S. 37 und 39; REFA, Grund-

lagen der Arbeitsgestaltung, S. 28. 
25  Oppolzer, WSI Mitteilungen, 321, 324; ders., Menschengerechte Gestaltung der Arbeit durch 

Erholzeiten (Kurzpausen), Arbeitswissenschaftliches Gutachten, gefördert durch die Hans-
Böckler-Stiftung (Projekt-Nr. S-2006-828-4), S. 8, im Internet veröffentlicht unter: 
http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006-828-4-1.pdf; Martin, Grundlagen der menschenge-
rechten Arbeitsgestaltung, S. 36. 

26  Habich, Sicherheits- und Gesundheitsschutz durch die Gestaltung von Nacht- und Schichtar-
beit und die Rolle des Betriebsrates, S. 6. 
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2. Definition, Entstehung und Formen der Ermüdung 

Die Durchführung der Arbeitstätigkeit erfordert eine Inanspruchnahme der physi-
schen und psychischen Ressourcen der Arbeitsperson. Arbeitsermüdung (als Be-
schränkung der Ermüdung in Folge einer Arbeitstätigkeit) ist die natürliche Folge der 
Beanspruchung der physischen und psychischen Ressourcen des Menschen durch 
Belastungen in Gestalt von Leistungsanforderungen und in Form der Arbeitsbedin-
gungen insgesamt.27 

Arbeitsphysiologisch bezeichnet man die Ermüdung als eine reversible Herab-
setzung der Funktionsfähigkeit eines Organs oder eines Organismus infolge der Aus-
übung einer Tätigkeit.28 Bis zu einer gewissen, individuell verschieden großen Ar-
beitsintensität halten sich Energieverbrauch und Energienachschub das Gleichge-
wicht. Die Ermüdung tritt dann ein, wenn die Leistung die normale Gleichgewichts-
grenze übersteigt. Dadurch kommt es zeitabhängig zu einer Erhöhung der Beanspru-
chung, selbst wenn die Belastungen aufgrund der Leistungsanforderungen und Ar-
beitsbedingungen konstant bleiben.29 Beanspruchung und die daraus resultierende 
Ermüdung steigen nicht linear, vielmehr nimmt die Ermüdung im Verlauf der Ar-
beitszeit exponential zu.30 Das Ermüdungsgefühl, welches zu den elementaren Ge-
fühlen wie Hunger und Durst gehört, stellt somit eine physiologische Schutzfunktion, 
eine Alarmglocke dar, die uns zunächst mahnen soll und später durch Herabsetzung 
des Leistungswillens auch zu zwingen versucht, unsere Energiereserven zu scho-
nen.31 Die Ermüdung hat also den Zweck eines Schutzventils, das den menschlichen 
Organismus vor Überbeanspruchung schützen soll.32 

Je nach dem Anknüpfungspunkt der Betrachtungsweise lassen sich verschiedene 
Formen der Ermüdung unterscheiden. Betrachtet man die Art der Belastung, so kann 
man zwischen physischer (z.B. Nachlassen der Muskelleistung, Veränderungen der 
Herz- und Kreislauftätigkeit sowie im Bereich der Atmungstätigkeit) und psychi-
scher Ermüdung (z.B. Wahrnehmungs-, Koordinations-, Aufmerksamkeits- und 
Konzentrationsstörungen) differenzieren.33 Weiterhin kann man je nachdem, ob die 
Eigenschaften zentraler Organsysteme (z.B. das Herz- Kreislauf- oder das Zentral-
nervensystem) oder peripherer Organe (z.B. einzelner Muskeln) verändert werden, 
zwischen zentraler und peripherer Ermüdung unterscheiden.34 Schließlich kann auch, 
aufgrund der Tatsache, dass die Ermüdung ein dynamischer Prozess ist, zwischen 
partieller Ermüdung einzelner Organe und allgemeiner Ermüdung des gesamten Or-
ganismus untergliedert werden.35 

                                                           
27  Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 278 f.; Oppolzer, Gute Arbeit 4/2006, S. 20, 20; ders, . AiB 

2011, S. 597. 598. 
28  Oesch, Die Arbeitspause im Betrieb, S. 12; Meisel, RdA 1966, S. 163, 163. 
29  Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 279; Oppolzer, WSI Mitteilungen, 321, 321. 
30  Hettinger/Wobbe, Arbeitswissenschaft, S. 465. 
31  Oesch, Die Arbeitspause im Betrieb, S. 13. 
32  Grandjean, Physiologische Arbeitsgestaltung, S. 156. 
33  Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 280. 
34  REFA, Grundlagen der Arbeitsgestaltung, S. 54; Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 280. 
35  Oppolzer, Menschengerechte Gestaltung der Arbeit durch Erholzeiten (Kurzpausen), Ar-

beitswissenschaftliches Gutachten, gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung (Projekt-Nr. 
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Neben der eigentlichen Ermüdung gibt es noch so genannte ermüdungsähnliche 
Zustände, wie z.B. Monotonie, Sättigungs- und Überforderungserscheinungen. Diese 
sind zwar in den Symptomen mit denen der Ermüdung ähnlich oder gleich, unter-
scheiden sich davon aber in einem wesentlichen Punkt, nämlich der Kompensation.36 
Dazu soll später noch an geeigneter Stelle Stellung bezogen werden.  
   

3. Ursachen, Wirkungen und Folgen der Ermüdung 

Der Ermüdung liegen vielfältige Einflussgrößen zu Grunde. Dabei wirken nicht nur 
die Intensität und Dauer körperlicher und geistiger Arbeit auf den Ermüdungsprozess 
ein, sondern ebenso die Arbeitsumgebung, psychische Gründe wie Konflikte und 
Verantwortung, die Ernährung, der allgemeine Befindenszustand wie Krankheiten, 
der Tag- und Nachtrhythmus und letztlich das Monotonieerleben in der Arbeitssitua-
tion. Die Ermüdung im Organismus ist dabei die Folge einer täglichen Summation 
verschiedenster Beanspruchungen des Menschen.37  

Die Ermüdung löst beim Mensch vielfältige Wirkungen aus, wobei diejenigen 
am auffälligsten sind, die das Bewusstsein betreffen. Der ermüdete Mensch verspürt 
unter anderem eine Herabsetzung der Aufmerksamkeit, eine Verlangsamung und 
Dämpfung der Wahrnehmung, eine Behinderung des Denkens, eine Abnahme des 
Leistungswillens sowie eine Leistungseinbuße in körperlichen und in geistigen Tä-
tigkeiten.38    

In der betrieblichen Praxis kommen Ermüdungszustände vor, die einen ausge-
sprochenen chronischen Charakter aufweisen. Diese Zustände treten nach lang an-
dauernden, täglich sich wiederholenden Belastungen auf, wobei die Symptome mehr 
oder weniger latent vorhanden sind und nicht nur während oder nach der Belastung 
auftreten. Vielfach ist diese Form der Ermüdung begleitet von Unlustgefühlen, aber 
auch die erhöhte Reizbarkeit, die Neigung zu Depressionen oder eine erhöhte Krank-
heitsanfälligkeit sind häufig auftretende Symptome. Besonders häufige Begleiter-
scheinungen, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen können sind bei-
spielsweise Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, Störungen der Ver-
dauungsorgane sowie Regulationsstörungen der Herztätigkeit.39 
 

4. Entmüdung durch Pausen 

Um den eben genannten Wirkungen und Folgen der Ermüdung entgegenzuwirken, 
ist es erforderlich, dass sich der Mensch erholt. Die Erholung ist zur Beseitigung der 
Ermüdung erforderlich (Entmüdung) und bedeutet die Rückkehr in den frischen nicht 
                                                                                                                                                                                  

S-2006-828-4), S. 7, im Internet veröffentlicht unter: http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-
2006-828-4-1.pdf; Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 281. 

36  Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 281. 
37  Grandjean, Physiologische Arbeitsgestaltung, S. 162, Martin, Grundlagen der menschenge-

rechten Arbeitsgestaltung, S. 95 f.. 
38  Hardenacke/Peetz/Wichardt, Arbeitswissenschaft, S. 292. 
39  Grandjean, Physiologische Arbeitsgestaltung, S. 163 f.. 
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ermüdeten Zustand.40 Zur Erhaltung von Leistungsfähigkeit und Gesundheit muss 
die Gesamtheit der Erholungsvorgänge der Summe der Beanspruchungen entspre-
chen. Beanspruchung und Erholung müssen sich im Rahmen eines 24 Stunden-
Rhythmus die Waage halten (Ermüdungs-Erholungs-Gleichgewicht).41 Diese Erho-
lungsvorgänge spielen sich in erster Linie in der Nachtruhe ab; sie finden aber auch 
in der Freizeit, dem jährlichen Erholungsurlaub und in allen Arten von Arbeitspausen 
statt.42 Die arbeitsfreien Zeiten, wie die Ruhezeiten und Freizeiten, und der Erho-
lungsurlaub bewirken eine allgemeine Regenerierung der Kräfte des Arbeitnehmers, 
damit er seine Arbeit jeweils wieder mit frischen Kräften aufnehmen kann. Sie er-
möglichen jedoch regelmäßig nicht, während der Arbeitszeit ununterbrochen und 
pausenlos tätig zu sein.43 Daher schreiben beispielsweise das ArbZG und das 
JArbSchG nach bestimmten Zeitabständen Ruhepausen vor. 

Bevor nun weiter zu den Arbeitspausen erläuternd Stellung genommen wird, 
muss zunächst geklärt werden, was unter einer Pause im arbeitswissenschaftlichen 
Sinne zu verstehen ist. Hierunter werden Arbeitsunterbrechungen verschiedener 
Länge verstanden, die zwischen zwei in der Arbeitsschicht vorkommenden Tätigkei-
ten auftreten und der Erholung des Mitarbeiters dienen sollen. Arbeitspausen gehö-
ren damit zur arbeitsgebundenen Tätigkeit.44 

Pausen während der Arbeitsschicht können nicht die im Verlaufe des Tages fort-
schreitende physiologische Ermüdung abbauen, sie haben den Sinn, die durch die 
Arbeit bedingten überschießenden Ermüdungseffekte zu kompensieren und damit die 
Bilanz auszugleichen.45 Die bereits oben erwähnten ermüdungsähnlichen Zustände 
können zwar nicht durch Erholung ausgeglichen werden, sondern erfordern struktu-
relle Veränderungen zur Beseitigung durch Arbeits- und Belastungswechsel.46 Je-
doch wirken Pausen der Entstehung solcher ermüdungsähnlichen Zuständen entge-
gen, weil sie die Orts-, Zeit- und Taktbindung der Tätigkeit auflockern sowie für eine 
gewisse Abwechslung und Anregung bei gleichförmigen und eintönigen Arbeiten 
sorgen.47  
 

                                                           
40  Meisel, RdA 1966, S. 163, 163. 
41  Hardenacke/Peetz/Wichardt, Arbeitswissenschaft, S. 292; Oppolzer, Menschengerechte Ge-

staltung der Arbeit durch Erholzeiten (Kurzpausen), Arbeitswissenschaftliches Gutachten, 
gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung (Projekt-Nr. S-2006-828-4), S. 4, im Internet ver-
öffentlicht unter: http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2006-828-4-1.pdf; ders., Gute Arbeit 
4/2006, S. 20, 20; ders., WSI Mitteilungen, 321, 321; Amon-Glassl, Betriebliche Gesund-
heitsförderung, S. 77. 

42  Grandjean, Physiologische Arbeitsgestaltung, S. 163. 
43  Meisel, RdA 1966, S. 163, 163. 
44  Hardenacke/Peetz/Wichardt, aaO, S. 293; Graf in Mayer/Herwig, Handbuch der Psycholo-

gie, Bd. 9, S. 250. 
45  Hettinger/Wobbe, Arbeitswissenschaft, S. 461. 
46  Luczak, Arbeitswissenschaft, S. 281. 
47  Oppolzer, WSI Mitteilungen 6/2006, S. 321, 325. 


